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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Heiligenhafen 
(Straßenreinigungsgebührensatzung) 

 
 
Aufgrund der § 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), des § 45 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein, und der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Schleswig-Holstein (KAG) in den derzeit gültigen 
Fassungen und § 7 der Satzung über die Straßenreinigung vom 02.10.2013 wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 08.12.2022 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
§ 4 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

Die jährliche Reinigungsgebühr beträgt je Meter Straßenfrontlänge 1,63 €. 
 

§ 2 
§ 6 erhält folgende Fassung: 

Erhebung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr und bei Beginn der Gebührenpflicht 
während eines Kalenderjahres der Rest des Jahres. Die Jahresgebühr entsteht jeweils mit 
Ablauf des Kalenderjahres. Sie wird durch Bescheid festgesetzt und wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Stadt kann Straßenreinigungsgebühren 
und andere Grundbesitzabgaben zusammenfassen. 

(2) Die Stadt kann auf die Gebühr vom Beginn des Erhebungszeitraumes an angemessene 
Vorauszahlungen verlangen. Die Vorauszahlungen sind in gleichen Teilbeträge am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit 
anderen Abgabearten erhoben wird, kann abweichend ein anderer Fälligkeitszeitpunkt 
gewählt werden. Die Gebühr ist fällig bei Beträgen bis zu 15,00 Euro am 15. August, bei 
Beträgen über 15,00 Euro in zwei gleichen Teilbeträgen am 15. Mai und 15. November 
jeden Jahres. Auf Antrag der Gebührenpflichtigen kann die Gebühr in einem Jahresbetrag 
am 01. Juli entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 31. Dezember des 
vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. Die Vorauszahlungen werden mit der 
endgültigen Gebührenschuld verrechnet. 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 

Ausgefertigt: 
 

Heiligenhafen, den 15.12.2022 

 

Stadt Heiligenhafen 

Der Bürgermeister 
 

                 (L.S.) 
gez. Kuno Brandt 

 
(Kuno Brandt) 
Bürgermeister 

 


